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001 Verwaltungsrecht allgemein

50/01 Gewerbeordnung

Norm

GewO 1994 §2 Abs1 Z2;

GewO 1994 §2 Abs4;

VwRallg;

Rechtssatz

Die in den Z. 1 bis 8 des § 2 Abs. 4 GewO 1994 angeführten Tätigkeiten fallen nicht schlechthin unter den Begri8 eines

Nebengewerbes der Land- und Forstwirtschaft iSd § 2 Abs. 1 Z. 2 legcit. Es sind dort vielmehr lediglich die Typen jener

Tätigkeiten angeführt, die unter den Begri8 'Nebengewerbe der Land- und Forstwirtschaft' fallen können. Unabhängig

von der Typisierung der einzelnen nebengewerblichen Tätigkeiten wohnen diesem Begri8 ferner auch die

Begri8smerkmale einer mit der Landwirtschaft oder Forstwirtschaft organisatorisch eng verbundenen

Erscheinungsform und der Unterordnung der gewerblichen Tätigkeit gegenüber der Landwirtschaft oder

Forstwirtschaft inne (Hinweis E 26. Februar 1991, 90/04/0147; E 26. Mai 1998, 98/04/0016). Die Erfüllung eines der in

den einzelnen Zi8ern des § 2 Abs. 4 enthaltenen Tatbestände reicht daher für sich allein nicht aus, ein Nebengewerbe

der land- und Forstwirtschaft zu begründen, da solche Tätigkeiten unter den Begri8 "Nebengewerbe der Land- und

Forstwirtschaft" fallen KÖNNEN (Hinweis E 26. Februar 1991, 90/04/0147).
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